
Gesetzblatt Nr. 20 — Ausgabetag: 23. Februar 1954 147

Auf dem Gebiete des Pflanzenschutzes zeigten sich bei der Durchführung der Schädlingsbekämpfung ernsthafte 
Mängel, was Ertragsminderungen zur Folge hatte.

Das landwirtschaftliche Beratungs- und Versuchswesen konzentriert sich ungenügend auf die Steigerung der 
Hektarerträge und die Erhöhung der Produktionsleistungen in der Tierhaltung.

Die Staatsorgane haben die Sicherung des Arbeitskräftebedarfs der Landwirtschaft besonders in den nördlichen 
Bezirken vernachlässigt.

In der Qualifizierung und im Einsatz der landwirtschaftlichen Kader sind keine zufriedenstellenden Fortschritte 
zu verzeichnen.

Von den Räten der Bezirke und Kreise wurde kein entschiedener Kampf um die Durchführung der Beschlüsse 
der Regierung geführt.

Jetzt steht vor der Landwirtschaft unserer Republik die Aufgabe, entschlossen den neuen Kurs durchzufüh
ren, d. h., mehr pflanzliche Produkte, mehr Fleisch und Fett zu produzieren, damit die Versorgung der Bevölke
rung weiterhin verbessert werden kann.

Die vor der Landwirtschaft stehenden großen Aufgaben werden gelöst, wenn alle demokratischen Kräfte ent
schlossener den Kampf um die Verwirklichung des neuen Kurses aufnehmen, die staatlichen Anordnungen durch
führen, die Aufklärungsarbeit unter den Landarbeitern und werktätigen Bauern verbessern und die Masse der 
Werktätigen des Dorfes für die aktive Mitarbeit bei der weiteren Aufwärtsentwicklung unserer Landwirtschaft 
gewinnen.

Hierzu wird folgendes beschlossen:

I.
Über die weitere Entwicklung der Viehwirtschaft

Als wichtigste Aufgabe des Staates, des Ministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft, der Räte der Bezirke 
und Kreise sowie der örtlichen Landwirtschaftsorgane 
ist die weitere Vergrößerung des Bestandes aller Arten 
von Nutzvieh und die Steigerung seiner Produktivität, 
die Schaffung einer festen Futterbasis in allen Gemein
den, LPG und VEG und die Verbesserung der Rasse
qualitäten des Viehs anzusehen, damit in den nächsten 
Jahren eine erhebliche Steigerung der tierischen Pro
duktion zur Befriedigung der steigenden Bedürfnisse 
der Bevölkerung in Fleisch, Fett, Milch und Eiern sowie 
tierischen Rohstoffen für die Industrie sichergestellt 
wird.

1. Die volle Erfüllung des Viehhalteplanes und die 
weitere Entwicklung der Viehwirtschaft ist durch 
das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft, die 
Räte der Bezirke, Kreise und Gemeinden ständig 
anzuleiten und zu kontrollieren.
Die Abteilung für Landwirtschaft der Räte der Be
zirke und Kreise sowie die Bürgermeister der Ge
meinden haben auf der Grundlage einer eingehen
den Analyse mindestens einmal im Monat über 
den Stand und die Erfüllung des Viehhalteplanes, 
insbesondere über die monatliche Erfüllung des 
Sauenbedeckungsplanes, in den Ratssitzungen Be
richt zu erstatten und entsprechende Maßnahmen 
zur Beschlußfassung vorzulegen.

2. Bei der Aufteilung des Planes der Viehbestände auf 
die Bezirke, Kreise und Gemeinden sind die öko
nomischen und natürlichen Bedingungen, die der 
Entwicklung der einzelnen Tierarten und der Stei
gerung ihrer Produktivität förderlich sind, besonders 
zu berücksichtigen.
Zur Steigerung der gesamten Milchproduktion ist 
insbesondere die Vergrößerung des Kuhbestandes 
notwendig. Den LPG und bäuerlichen Betrieben 
wird empfohlen, die Verwendung von Kühen für 
landwirtschaftliche und Transportarbeiten zu ver
ringern. Die MTS haben die Betriebe, die keine tie
rischen Zugkräfte besitzen und die Verwendung von 
Kühen für landwirtschaftliche Arbeiten einstellen, 
bei der Durchführung von landwirtschaftlichen oder 
Transportarbeiten vorrangig Hilfe zu leisten.

3. Zur Sicherung des Schlachtviehproduktionsplanes 
bei den VEG, den VEB für Mast von Schlachtvieh 
und zur Vermehrung der Viehbestände bei den 
LPG, Betrieben der örtlichen Landwirtschaft und 
viehschwachen bäuerlichen Betrieben haben die 
Handelskontore für Zucht- und Nutzvieh folgenden 
Viehhandelsplan durchzuführen:

31 060 Pferde einschließlich Fohlen 
54 600 Kühe und tragende Färsen 

117 500 Jungrinder 
5 120 sonstige Rinder (Gangochsen)

62 100 Schweine (Jung- und Nutzsauen)
1 620 000 Ferkel und Läuferschweine 

73 000 Schafe

Gekörtes Zuchtmaterial:
208 Hengste 
840 Zuchtstuten 

10 330 Zuchtbullen
2 010 Zuchtkühe einschließlich Herdbuchfärsen 
4 600 Zuchtsauen 
2 890 Zuchtböcke

Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft hat 
den Handelsplan für Zucht- und Nutzvieh für die 
einzelnen Handelskontore, unterteilt nach Quar
talen, festzulegen und diesen bis spätestens 
28. Februar 1954 zu übergeben.

4. Die Räte der Bezirke, Kreise und Gemeinden, die 
Betriebsleiter der VEG und VEB für Mast von 
Schlachtvieh werden verpflichtet, die Handels
kontore für Zucht- und Nutzvieh bei der Beschaf
fung von Vieh zu unterstützen und die termin
gerechte Abnahme zu gewährleisten.

5. Zum Ankauf von Vieh können an LPG und bäuer
liche Betriebe zur Erfüllung des Viehhalteplanes 
Kredite durch die Deutsche Bauernbank im Rahmen 
eines langfristigen Kreditplanes gewährt werden. 
Das Ministerium der Finanzen wird beauftragt, die 
für das Jahr 1953 geltenden Kreditbestimmungen 
für den Ankauf von Vieh für das Jahr 1954 zu ver
längern.

6. Neben einer weiteren Vermehrung der Vieh
bestände ist vor allem die Produktivität der Vieh
wirtschaft zu steigern. Im Jahre 1954 ist bei den


